
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

Bitte lesen Sie in unserer November-2009-Ausgabe folgenden Themen: 

 

 
 

  

1. 2-fache steuerrechtliche Förderung: Neubauten als "Denkmäler" 

2. Besteuerung von Jahreswagen 

3. Minijob-Beurteilung: Ständige Überwachung durch Arbeitgeber = Pflicht 

4. Die Vereinsrechtsreform kommt 

5. Betriebsprüfungen im Jahrestakt 

6. InsO: Verlängerung der Änderung des Überschuldungsbegriffs 

7. Gefahrenzulagen stellen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar 



 

 

 

 

 

1. 2-fache steuerrechtliche Förderung: Neubauten als "Denkmäler" 

 

Kernproblem 
Im Steuerrecht können erhebliche Umbauarbeiten an einem bestehenden Gebäude zu einem Neubau 
im bautechnischen Sinne führen. Nicht selten bringt das auch Vorteile, z. B. bei der mittlerweile 
auslaufenden Eigenheimzulage oder degressiven Gebäude-Abschreibung, die Neubauten ganz klar 
bevorzugen. Bei einem Baudenkmal dagegen widerspricht der Neubau einer steuerlichen 
Sonderförderung, die das EStG durch erhöhte Absetzungen (bei Selbstnutzung: zusätzliche 
Sonderausgaben) vorsieht. Aber wie ist der Begriff des Neubaus dort auszulegen? 

 

Sachverhalt 
Der Kläger hatte ein Fachwerkhaus für kleines Geld erworben und umfangreich für eigene Wohnzwecke 
saniert. So wurde u. a. das Gebäude entkernt, wesentliche tragfähige Bauteile erneuert und die 
Holzbalkendecke ersetzt. Bautechnisch handelte es sich unstreitig um einen Neubau. Das Finanzamt 
gewährte die Eigenheimzulage für Neubauten. Die daneben beantragte Förderung für Baudenkmäler 
lehnte es jedoch ab, und das, obwohl die dafür notwendige Bescheinigung der Denkmalbehörde 
vorgelegt wurde. Die Entscheidung traf das Finanzamt, unabhängig von der Frage, ob die 
Aufwendungen bereits in der Bemessungsgrundlage der Eigenheimzulage enthalten waren, vom 
Grundsatz her: Ein Neubau schließe die Förderung aus. 

 

Entscheidung 
Der BFH sieht das anders. Zwar seien der Wiederaufbau oder die völlige Neuerrichtung des Gebäudes 
nicht begünstigt, weil es gerade um die Erhaltung des bestehenden Denkmals ginge. Der 
kulturhistorische Zweck der steuerlichen Förderung rechtfertige es jedoch, den Begriff des Neubaus 
insoweit einzuschränken, dass hierunter nicht unweigerlich der steuerrechtliche Neubau im 
bautechnischen Sinn falle. Inwieweit die Bescheinigung der Denkmalbehörde die Verwaltung binde, 
hänge von deren konkreten Inhalt ab. Im Regelfall enthielte die Bescheinigung den Hinweis, dass die 
steuerrechtlichen Fragen allein von der Finanzbehörde zu prüfen seien. Im Streitfall jedoch fehlte der 
einschränkende Hinweis. Deshalb war nach Auffassung des BFH das Finanzamt hinsichtlich des 
Abzugsbetrags für das Denkmal (weil Grundlagenbescheid) umfassend gebunden. 

 

Konsequenz 
Zu beachten ist: Die selbe Baumaßnahme schließt die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Förderung 
von Baudenkmälern neben allgemeinen steuerlichen Vergünstigungen nicht aus. Die Doppelförderung 
derselben Aufwendungen ist dagegen nicht möglich. Hier ist dann die Einschränkung eines Antrags zu 
prüfen, um die daneben bestehende Förderung des Denkmals nicht zu gefährden. 



 
 
  
 
 
 
2. Besteuerung von Jahreswagen 

 

Kernproblem 
Zum Arbeitslohn gehören auch Vorteile, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer durch verbilligte 
Überlassung von Waren oder Dienstleistungen einräumt. Handelt es sich dabei um Leistungen, die vom 
Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder 
erbracht werden, kann neben dem Bewertungsabschlag von 4 % zudem ein steuerfreier 
Rabattfreibetrag von 1.080 EUR in Abzug gebracht werden. Ob überhaupt ein Vorteil vorliegt, bestimmt 
sich nach dem fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr angebotenen Endpreis. 
Das ist häufig der unabhängig von Rabattgewährungen ausgewiesene Preis, sofern nicht nach den 
Gepflogenheiten im allgemeinen Geschäftsverkehr tatsächlich ein niedrigerer Preis gefordert wird. 
Insbesondere die Rabattgewährung der Automobilhersteller an eigene Mitarbeiter führt in der Praxis 
immer wieder zu unterschiedlichen Auffassungen und damit zum Streit mit dem Finanzamt, denn die 
vom Markt erwarteten Kundenrabatte sind hier i. d. R. sehr hoch. 

 

Sachverhalt 
Der Arbeitnehmer eines Automobilherstellers hatte von diesem ein Neufahrzeug mit einem Listenpreis 
(unverbindliche Preisempfehlung) von 17.917 EUR zu einem Kaufpreis von 15.032 EUR erworben. Der 
Arbeitgeber ging jedoch (vor Bewertungsabschlag und Rabattfreibetrag) von einem üblichen Hauspreis 
von 17.200 EUR aus, was das Finanzamt beanstandete. Der Preis war auch nicht weltfremd, denn im 
Streitjahr gewährten die Autohäuser schon ohne Preis- und Vertragsverhandlungen einen Rabatt von 8 
% auf die unverbindliche Preisempfehlung, was einem Endpreis von 16.483 EUR entsprach. 

 

Entscheidung 
Nach der Entscheidung des BFH bildet der Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr 
angebotene (hier um 8 % geminderte) Preis die Ausgangslage für die Ermittlung des geldwerten 
Vorteils. Der für die Vorteilsbemessung zu suchende Preis sei kein typisierter und pauschalierter Wert, 
wie etwa der inländische Listenpreis, der bei Ermittlung der Vorteile einer Dienstwagengestellung 
Berücksichtigung findet. Von daher seien die in den unverbindlichen Preisempfehlungen der 
Automobilhersteller angegebenen Verkaufspreise stets ungeeignet, die von Arbeitnehmern zu 
versteuernden Vorteile aus einem Jahreswagenrabatt zu bestimmen. 

 

Konsequenz 

Nach dieser Entscheidung ging das Finanzamt komplett leer aus. Denn nach Abzug des gesetzlichen 
Bewertungsabschlags von 4 % auf den üblichen Endpreis von 16.483 EUR lag der Vorteil des 
Arbeitnehmers unter dem Rabattfreibetrag. 



 
 

 

 

 

3. Minijob-Beurteilung: Ständige Überwachung durch Arbeitgeber = Pflicht 

Kernfrage/Rechtslage 
Die Fragen, ob und wann bei Zusammentreffen mehrerer sog. geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 
(400-EUR-Jobs) wegen der dann gesetzlich vorgesehenen Zusammenrechnung der Entgelte die 
Sozialversicherungspflicht einsetzt sowie die Frage, ob bei Überschreitung der 400-EUR-Grenze auch 
rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge nachgefordert werden können, sind heftig umstritten und 
regelmäßiges Thema sozialversicherungsrechtlicher Betriebsprüfungen. Diese Fragen sowie die Frage, 
ob die Bundesknappschaft als zuständige Bundesbehörde die Sozialversicherungspflicht feststellen 
könne, waren Gegenstand zweier Revisionsverfahren, die wegen Rücknahme der Revisionen durch die 
Bundesknappschaft nicht entschieden werden mussten. 

Entscheidung 
Sachverhalt in beiden Revisionen war, dass die Bundesknappschaft festgestellt hatte, dass die 
betroffenen Arbeitnehmer aufgrund mehrerer 400-EUR-Jobs die Verdienstgrenze von 400 EUR 
überschritten hatten. Die jeweiligen Arbeitgeber hatten in ihrem jeweiligen 400-EUR-Job nicht 
nachgefragt, ob noch weitere 400-EUR-Jobs bestanden. Die Bundesknappschaft setzte darauf hin, 
rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Überschreitung der 400-EUR-Grenze, Sozialversicherungsbeiträge 
fest und unterlag vor Gericht. Auch das Bundessozialgericht wies in der durchgeführten mündlichen 
Verhandlung darauf hin, dass 1. nicht die Bundesknappschaft, sondern die Krankenkassen für die 
Feststellung der Sozialversicherungspflicht zuständig seien und 2. die Versicherungspflicht erst ab 
Mitteilung an den Arbeitgeber beginnen könne. Aufgrund dieser Hinweise wurde die Revision 
zurückgenommen.          

Konsequenz 
Unabhängig davon, dass das Bundessozialgericht nicht entscheiden musste, bedeutet das Urteil 
zunächst, dass alleine die Krankenkassen bei 400-EUR-Jobs für die Feststellung der Versicherungspflicht 
zuständig sind. Für "Alt-Fälle" gilt darüber hinaus, dass die Versicherungspflicht bei Zusammentreffen 
mehrerer 400-EUR-Jobs erst ab Bekanntgabe an den Arbeitgeber einsetzen kann. Seit dem 1.1.2009 ist 
aber gesetzlich vorgeschrieben, dass sich Arbeitgeber - auch regelmäßig - nach anderen 
Beschäftigungsverhältnissen erkundigen müssen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, sind sie - auch 
rückwirkend - zur Beitragszahlung verpflichtet. 

 

 

4. Die Vereinsrechtsreform kommt 

Vereinsrechtsreform passiert den Bundesrat 

 
Der Bundesrat hat am 18.9.2009 den Weg für Veränderungen im Vereinsrecht freigemacht. Die 
Neuregelungen sehen insbesondere eine Haftungsbegrenzung für ehrenamtlich tätige 
Vereinsvorstände vor. Ferner wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bundesländer 
künftig alternativ zu Anmeldungen in Papierform elektronische Anmeldungen zum Vereinsregister 
einführen können. Hintergrund der Neuregelungen ist die Verbesserung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Ehrenamts. Ziel ist es, das Engagement der ehrenamtlich Tätigen zu 
unterstützen und zu fördern.         ./.. 



 

 

 

 

 

Haftungsbegrenzung für Vereinsvorstände 

Der neue § 31a BGB beinhaltet eine angemessene Haftungserleichterung für Vereins- und 
Stiftungsvorstände, die unentgeltlich tätig sind oder für ihre Tätigkeit ein geringfügiges Honorar von 
maximal Euro 500 im Jahr erhalten. Sie haften nur noch bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die 
Wertgrenze orientiert sich an dem Steuerfreibetrag für Vereinsvorstände. Allerdings gelten die 
Haftungstatbestände im Sozialversicherungs- und Steuerrecht weiterhin (§ 28e SBG IV, §§ 34, 69 AO). 

 

Vertretungsregelung 
 § 26 BGB stellt nunmehr klar, dass der Verein/Verband von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder 
vertreten wird. Durch die Satzung kann aber nach wie vor eine andere Regelung festgelegt werden. 

 

Elektronische Anmeldung zum Vereinsregister 

Die Anmeldungen zum Vereinsregister, eines Vorstandswechsels oder einer Satzungsänderung können 
künftig auch in elektronischer Form beim Registergericht eingehen. Ebenso wird das Vereinsregister 
auch in elektronischer Form geführt. Eine Anmeldung in Papierform, wie bisher, ist aber weiterhin 
möglich. Bei Satzungsänderungen muss auch der vollständige Wortlaut der Satzung ergänzend mit 
eingereicht werden. 

 

Diverse weitere Änderungen 

Das Gesetz zur Erleichterung elektronischer Anmeldungen zum Vereinsregister enthält darüber hinaus 
weitere registerrechtliche Änderungen, die Anmeldungen und Eintragungen erleichtern und den 
Informationswert des Vereinsregisters erhöhen sollen. 

 
 
5. Betriebsprüfungen im Jahrestakt 

 

Themenstellung 
Nach der Betriebsprüfungsordnung unterliegen Großbetriebe der lückenlosen Anschlussprüfung durch 
die Finanzverwaltung. Jeder Prüfungszeitraum schließt an den vorherigen Zeitraum an, so dass im 
Ergebnis jeder Veranlagungszeitraum vom Betriebsprüfer geprüft wird. In der Vergangenheit wurden 
regelmäßig 3 oder mehrere Jahre im Rahmen einer Prüfung überprüft. In NRW wurde die zeitnahe 
Betriebsprüfung eingeführt, bei der vom Finanzamt zeitnah jeweils nur ein Veranlagungszeitraum 
geprüft wird. 

 

Sachverhalt und Entscheidung 

Im Streitfall wehrte sich das betroffene Unternehmen gegen die Anordnung einer Betriebsprüfung, die 
nur für einen Veranlagungszeitraum getroffen wurde. Die Festsetzung eines einjährigen 
Prüfungszeitraumes sei ermessensfehlerhaft, da der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel und 
das Willkür- und Übermaßverbot verletzt würden. Die steuerliche Außenprüfung sei ein belastender 
Eingriff der Finanzverwaltung, der sowohl interne als auch externe Kosten durch Mitwirkung der 
Geschäftsführung und Begleitung durch den steuerlichen Berater verursache. Die Kosten für die 
Begleitung einer ein Jahr umfassenden Prüfung seien um den Faktor 3 bzw. 2,5 höher als in der 
Fallkonstellation des 3-jährigen Prüfungszeitraumes.       ./.. 



 

 

 

 

Die vollumfängliche sachliche und zeitliche Mitwirkung des Unternehmens bei bisherigen 
Betriebsprüfungen zeige ebenfalls, dass die Abkehr von dem bisher üblichen 3-jährigen 
Prüfungszeitraum willkürlich sei. Risikopotentiale i. S. d. Erlasses des Finanzministers, wie z. B. ein 
Konzernverbund, Auslandssachverhalte, Umwandlungsvorgänge oder komplizierte 
Bewertungsvorgänge, seien nicht zu erkennen. Das Finanzgericht erkennt die zunehmende Intensität 
des mit der Außenprüfung verbundenen belastenden Eingriffs an, wenn gegen den Willen des 
Steuerpflichtigen eine Verkürzung des Prüfungszeitraumes vorgenommen wird. Es setzt die Anordnung 
der Betriebsprüfung für einen einjährigen Prüfungszeitraum in diesem Fall als ermessensfehlerhaft aus. 

Konsequenz 
Die zeitnahe Betriebsprüfung, die nur einen Prüfungszeitraum von einem Jahr umfasst, sollte nicht nur 
negativ gesehen werden. Die Reduzierung von Zinsnachteilen auf Steuernachzahlungen sowie die 
zeitnahe Konfrontation des Betriebsprüfers mit steuerrechtlich zu würdigenden, noch präsenten und 
nachweisbaren Sachverhalten sind durchaus positive und kostenreduzierende Aspekte. Dennoch ist es 
zu begrüßen, dass ermessensfehlerhaft angeordnete verkürzte Prüfungszeiträume nicht vom 
Unternehmen hingenommen werden müssen. 

 

6. Insolvenz-Ordnung: Verlängerung der Änderung des Überschuldungsbegriffs 

Geänderter Überschuldungsbegriff gilt bis Ende 2013 

Überschuldete Unternehmen müssen weiterhin nicht Insolvenz anmelden, wenn die Weiterführung des 
Unternehmens "überwiegend wahrscheinlich" ist. Der durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
(FMStG) dahingehend geänderte Überschuldungsbegriff wird bis zum 31.12.2013 weiter gelten. Der 
Bundesrat hat der Verlängerung der unternehmensfreundlichen Neuregelung des 
Überschuldungsbegriffes am 8.9.2009 zugestimmt.     

Hintergrund der Neureglung 

Nach § 19 Abs. 1 InsO ist die Überschuldung ein Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen von haftungsbeschränkten Gesellschaften. Liegt der Insolvenzgrund vor, hat der 
Geschäftsführer/Vorstand des betreffenden Unternehmens unverzüglich, spätestens aber nach 3 
Wochen Insolvenzantrag zu stellen. Die Definition, wann Überschuldung vorlag, hat in den 
vergangenen Jahren mehrfach gewechselt.       
     

Bis zum 17.10.2008 geltender Überschuldungsbegriff 

Für die Annahme der Überschuldung i. S. d. § 19 InsO a. F. reichte allein die rechnerische 
Überschuldung aus. Da die positive Fortführungsprognose nur eine Bewertungsregel für die 
Vermögensgegenstände war, musste der Insolvenzantrag auch bei positiver Prognose gestellt werden, 
wenn sich bei Ansatz von Fortführungswerten die rechnerische Überschuldung ergab. 

 

Neuregelung des Überschuldungsbegriffs (§ 19 Abs. 1 InsO n. F.) 

Die Auswirkungen der Finanzkrise führten im Herbst 2008 bei zahlreichen Unternehmen zu erheblichen 
Wertverlusten. Um diese vor der gesetzlichen Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrages zu bewahren, 
hat der Gesetzgeber durch das FMStG den 2-stufigen Überschuldungsbegriff wieder eingeführt. 
Danach liegt eine Überschuldung nur vor, wenn das Unternehmen rechnerisch überschuldet ist und 
keine positive Fortführungsprognose gestellt werden kann. Die Neuregelung des 
Überschuldungsbegriffs in der InsO war zunächst zeitlich befristet bis zum 31.12.2010. Durch die 
beschlossene Gesetzesänderung gilt der modifizierte Überschuldungsbegriff nun mindestens bis zum 
31.12.2013. Damit kann krisenbedingt notleidenden Unternehmen mit einer klaren 
Restrukturierungsperspektive trotz vorübergehender bilanzieller Unterdeckung auch in den 
kommenden Jahren der Gang zum Insolvenzrichter erspart bleiben. 



 

 

 

 

 

7. Gefahrenzulagen stellen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar 

Einleitung 
Zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gehören u. a. Gehälter, Löhne und andere Bezüge, 
die für eine Beschäftigung gewährt werden. In § 3 EStG ist die Steuerfreiheit von Einnahmen und in § 3b 
EStG die Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit gesetzlich bestimmt. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist im Kampfmittelbeseitigungsdienst beschäftigt. Für diese Tätigkeit erhält er neben seinem 
Grundgehalt Gefahrenzulagen. Im erfolglosen Einspruchsverfahren begehrte der Kläger die 
Steuerfreiheit der Gefahrenzulagen analog § 3b EStG, da die Gefahrenzulagen ebenso wie die in § 3b 
EStG geregelten Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulagen eine sog. Erschwerniszulage darstellen, 
die besondere Belastungen und Erschwernisse der Arbeit ausgleichen sollen. 

Entscheidung 
Das FG Köln hat die Steuerfreiheit der Gefahrenzulagen ebenfalls verneint. Als Arbeitslohn seien alle 
Einnahmen einzuordnen, die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen. Dazu zählen auch 
Zuschläge, die ein Arbeitgeber neben dem Grundgehalt zahle. Da die Vergünstigung nach § 3b EStG 
ausschließlich für Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit gilt, kommt eine Ausdehnung 
auf andere Einnahmen weder im Wortlaut noch nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift in Betracht. 

Konsequenz 
Seitens der Rechtsprechung bestehen im vorliegenden Fall auch keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken, die zur Folge haben könnten, die Zuschläge des Klägers steuerfrei zu belassen. Dies erfolgt 
lediglich für die Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge, die wegen ihrer besonderen 
Belastung für die Arbeitnehmer und deren Familien steuerfrei zu behandeln sind. 

 

 

 

Wir bemühen uns immer aktuell und fachlich umfassend zu sein. 

Jedoch ersetzt dies die nicht Einzelberatung. 

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. 

 


